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1 Veranlassung  

Die CEE PVF ELSTERHEIDE GMBH & CO. KG plant das Repowering einer bestehenden 

Photovoltaikanlage in der Gemeinde Elsterheide im sächsischen Landkreis Bautzen. Da im 

Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans im Jahr 2011 keine Anpassung des 

übergeordneten Flächennutzungsplans erfolgte, wird diese nun im Rahmen der ersten 

Änderung des Bebauungsplans gemäß dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB 

nachgeholt. Gegenstand der Änderung ist die Anpassung der Darstellung der Flächennutzung 

im betroffenen Teilbereich von „Landwirtschaft“ zu „Sonderbaufläche Photovoltaik“. Das 

Vorhaben umfasst eine Gesamtfläche von rund 15 Hektar innerhalb des Gemeindegebiets 

Elsterheide. 

 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der 14. Änderung des 

Flächennutzungsplanes 

Ziel der 14. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Anpassung der Planinhalte an die 

tatsächlich vorliegenden Gegebenheiten innerhalb des Geltungsbereiches. Durch die 

Umwandlung des betroffenen Teilbereiches von „Landwirtschaft“ in „Sonderbaufläche 

Photovoltaik“ wird der bereits rechtskräftige Bebauungsplan in den Flächennutzungsplan 

überführt und somit dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB entsprochen. 

 

1.2 Planungsgrundlagen und relevante Ziele des Umweltschutzes  

Die Umweltprüfung ist nach § 2 Abs. 4 BauGB ein unerlässlicher Bestandteil der 

Bauleitplanung und ermittelt die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, die sich 

aus der Aufstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplans ergeben können, auf den 

jeweiligen Geltungsbereich. Die Erarbeitung des Umweltberichts hat den gesetzlichen 

Anforderungen der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB zu entsprechen und muss 

die Planungsgrundlagen und relevante Ziele des Umweltschutzes beachten. 
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1.2.1 Rechtliche Grundlagen 

Das Kapitel gibt einen Überblick über die im Planungsgebiet relevanten Ziele des 

Umweltschutzes aus den Fachgesetzten. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. Sächsisches Naturschutzgesetz 

(SächsNatSchG) 

Gemäß § 1 Abs. 1 BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres Eigenwertes sowie 

als Grundlage für das Leben und die Gesundheit des Menschen zu schützen und zu erhalten, 

um die biologische Vielfalt, die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie die Schönheit und 

den Erholungswert von Natur und Landschaft langfristig zu sichern. Bei erheblichen Eingriffen 

müssen diese durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden (§§ 13, 14 

BNatSchG). Nach § 18 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft im Rahmen der 

Bauleitplanung zu vermeiden oder auszugleichen. 

Das spezielle Artenschutzrecht (§§ 44, 45 BNatSchG) muss bei der Umsetzung des 

Vorhabens beachtet werden. 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Das BauGB berücksichtigt die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege in § 1 Abs. 6 Nr. 7. Es wird insbesondere ein sparsamer und 

schonender Umgang mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB), die Vermeidung und der 

Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (§ 1a Abs. 3 BauGB) und die 

Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes (§1a Abs. 5 BauGB) eingegangen. Gemäß 

§ 4c BauGB übernehmen die Gemeinden die Überwachung der erheblichen 

Umweltauswirkungen infolge der Bauleitpläne.  

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Das BBodSchG dient gemäß § 1 der Sicherung und Wiederherstellung der nachhaltigen 

Funktion des Bodens. Dies beinhaltet alle natürlichen Bodenfunktionen sowie Archivfunktionen 

für Natur- und Kulturgeschichte, aber auch seine Nutzungsfunktionen (§ 1 Abs. 2 BBodSchG). 

Daher wird auch im BauGB § 1a Abs. 2 festgelegt, dass mit dem Schutzgut Boden sparsam 

und schonend umzugehen ist und Flächeninanspruchnahmen so gering wie möglich zu halten 

sind.   

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) / Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) 

Gewässer gilt es im Rahmen des § 1 Abs. 1 WHG als Bestandteil des Naturhaushalts, 

Lebensgrundlage des Menschen, Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie nutzbares Gut zu 

schützen. Dies gilt für oberirdische Gewässer, Küstengewässer und das Grundwasser  

(§ 2 WHG). Das Gesetz trifft Regelungen zum Umgang mit gewässergefährdenden Stoffen 

(§§ 62 und 63 WHG) und setzt Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete fest  

(§§ 50 bis 53 WHG).  

Waldgesetz (WaldG) / Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) 

Das Waldgesetz für den Freistaat Sachsen sieht unter § 1 WaldG als Gesetzeszweck die 

besondere Bedeutung des Waldes für die Allgemeinheit, die Erhaltung, Mehrung und 

ordnungsgemäße Bewirtschaftung zur nachhaltigen Sicherung vor. Als Wald gemäß § 2 

SächsWaldG gilt jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche.  
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Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) 

Das Sächsische Denkmalschutzgesetz sieht unter § 2 Denkmale als Kulturdenkmale vom 

Menschen geschaffene Sachen, Sachgesamtheiten, sowie Teile und Spuren von Sachen an, 

einschließlich ihrer natürlichen Grundlagen, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, 

künstlerischen, wissenschaftlichen, städtebaulichen oder landschaftsgestaltenden Bedeutung 

im öffentlichen Interesse liegt. Sie sollen nach § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes geschützt und 

gepflegt, ihr Zustand überwacht, auf die Abwendung von Gefährdungen und die Bergung von 

Kulturdenkmalen hingewirkt und diese erfasst und wissenschaftlich erforscht werden.  

 

1.2.2 Übergeordnete Fachplanungen 

Bei der Umweltprüfung müssen auch übergeordnete Fachpläne wie zum Beispiel Landschafts- 

und Naturschutzpläne, Raumordnungspläne oder auch spezifische Umweltstrategien und  

-richtlinien berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung dieser Pläne dient einer 

ganzheitlichen Bewertung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens. Nachfolgend werden 

die Fachpläne aufgeführt. 

Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) 

Der Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) legt fest, dass soziale und wirtschaftliche 

Anforderungen im Einklang mit ökologischen Aspekten gemäß dem Prinzip der nachhaltigen 

Raumentwicklung berücksichtigt werden müssen. Dies erfolgt durch eine detaillierte 

Auseinandersetzung mit den Umweltaspekten und eine Bewertung des Zustands von Natur 

und Landschaft. 

Da es sich bei dem mit der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes um die Änderung der 

Flächennutzung des Geltungsbereiches von „Landwirtschaft“ zu „Sonderbaufläche 

Photovoltaik“ handelt, ist vor allem das Ziel 5.1.1 des Landesentwicklungsplanes zu beachten. 

Demnach „… sind durch formelle und informelle Planung die räumlichen Voraussetzungen für 

den Ausbau der raumbedeutsamen Erneuerbaren Energien zu schaffen. Dabei sind die 

natürlichen Ressourcen nachhaltig zu schützen, die Flächeninanspruchnahme für die 

notwendige Infrastruktur im Freiraum zu begrenzen und die Voraussetzungen für den Ausbau 

der Energienetze zu schaffen (vergleiche Grundsätze der Raumordnung im § 2 Abs. 2 Nr. 4 

und 6 ROG).“ Die Ausweisung von Flächen für erneuerbare Energien soll sich nach den 

folgenden Kriterien richten: 

– „flächensparend: 

 durch die Ausweisung von Flächen zur Erzeugung von Elektroenergie hoher 

Leistung in der Umgebung bestehender geeigneter Netzinfrastruktur (zum 

Beispiel Umspannwerke beziehungsweise Hochspannungsleitungen) zur 

Verringerung des Netzausbaubedarfs, 

– effizient: 

 durch das Ziel, lokale Produktions- und Abnehmerstrukturen optimal 

miteinander zu verbinden, 

 durch eine geeignete Standortwahl, um auf so wenig wie möglich Fläche so viel 

wie möglich Leistung zu erbringen, 

– umweltverträglich: 
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 damit die Beeinträchtigungen für Mensch und Natur so gering wie möglich 

gehalten werden, eine unverhältnismäßig hohe Belastung der Kulturlandschaft 

ausgeschlossen wird und die landwirtschaftliche Nutzfläche weitestgehend 

erhalten bleibt.“ 

Kartenbezüge: 

Der Geltungsbereich liegt gemäß der Karte 3 „Räume mit besonderem Handlungsbedarf“ 

innerhalb der Bergbaufolgelandschaft Braunkohle, für welche das Ziel 2.1.3.2 festgelegt 

wurde. Das Ziel 2.1.3.2 besagt, dass die Flächen unter anderem so zu entwickeln sind, dass 

eine gewerbliche Nutzung ermöglicht wird. 

Gemäß der Karte 5 „Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR)“ liegt der Geltungsbereich 

innerhalb des UZVR 16, welcher aufgrund hoher Anteile von Schutzgebieten eine besonders 

hohe Wertigkeit aufweist. Diese Bereiche sollen nach dem Grundsatz 4.1.1.1 erhalten und vor 

Zerschneidung bewahrt werden. 

Gemäß der Karte 7 „Gebietskulisse für die Ausweisung eines großräumig übergreifenden 

Biotopverbundes“ liegt der Geltungsbereich innerhalb des Verbindungsbereiches 

Bergbaugebiete bzw. Bergbaufolgelandschaften, in welchem gemäß des Zieles 4.1.1.16 

Flächen für einen Biotopverbund entwickelt werden sollen. 

Gemäß der Karte 8 „Lebensraumverbundsysteme für großräumig lebende Wildtiere mit 

natürlichem Wanderungsverhalten“ liegt der bestehende Solarpark innerhalb des 

Lebensraumes dieser Wildtiere. 

Gemäß der Karte 11 „Klassifizierung der Braunkohlelagerstätten, Verbreitung erz- und 

spathöffiger Gebiete“ liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes innerhalb eines alten 

Tagebaus, welcher nach dem Grundsatz 4.2.3.2 bei Wiedernutzbarmachung so gestaltet 

werden soll, dass er die naturräumlichen Verhältnisse angepasste Entwicklung, Nutzung und 

Funktionalität gewährleistet. 

Gemäß der Karte 12 „Sorbisches Siedlungsgebiet“ liegt der bestehende Solarpark innerhalb 

des Sorbischen Siedlungsgebietes in Sachsen. 

Gemäß der Karte 13 „Prägung von Kulturlandschaftsgebieten durch historische 

Kulturlandschaftselemente“ liegt der Geltungsbereich am Übergang der Nordostsächsischen 

Heide- und Teichgebiete zum Lausitzer Heideland. Beide Kulturlandschaften weisen im 

Bereich des Bebauungsplanes eine geringe Prägung auf. Nach dem fachlichen Ziel 1 sind die 

historisch gewachsenen Kulturlandschaften dauerhaft zu schützen, zu pflegen und zu 

entwickeln. 

Gemäß der Karten A 1.3 und A 1.4 liegt die Anzahl gefährdeter Tiere innerhalb des 

Messtischblattquadranten zwischen 43 und 66 Arten und die Anzahl gefährdeter Pflanzen 

zwischen 9 und 51 Arten. 

Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien (RP 2023) 

Die zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberlausitz-Niederschlesien gibt keine 

verbindlichen regionalplanerischen Festlegungen zur Steuerung der Nutzung anderer 

erneuerbarer Energien als Windenergie (u. a. Photovoltaik), da davon ausgegangen wird, dass 

der Bundesgesetzgeber ausreichend Steuerelemente für Kommunen zur Verfügung stellt. Die 

Regionalplanung nennt jedoch potenzielle Konflikte zwischen raumbedeutsamen 
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Photovoltaikanlagen und den Festlegungen des Regionalplanes, welche im Einzelfall im Zuge 

der Beteiligung der Regionalplanung bei Bauleitverfahren abgeprüft werden: 

„Arten- und Biotopschutz, vorbeugender Hochwasserschutz, Standorte des technischen 

Hochwasserschutzes, Erholung, Rohstoffsicherung (kein Konflikt als Zwischen- oder 

Folgenutzung bei bereits erschöpften Lagerstättenteilen), Landwirtschaft (Konflikte sind 

jedoch i. d. R. nicht zu erwarten bei Agri-Photovoltaik (Agri-PV)), Schutz des vorhandenen 

Waldes, Waldmehrung, Verteidigung, regionale Grünzüge, Grünzäsuren, Trassen für 

Infrastruktur (Straßen, Schienen, Energie), Kulturlandschaftsschutz, Wasserversorgung, 

Windenergienutzung, Frisch- und Kaltluftbahn.“ 

Kartenbezüge: 

Gemäß der Karte „Freizeit, Erholung, Tourismus“ liegt der Geltungsbereich innerhalb des 

sächsischen Kerngebietes des Lausitzer Seenlandes. 

Gemäß der Karte „Großräumig übergreifender Biotopverbund und regionale Grünzüge“ liegt 

der Geltungsbereich südöstlich einer regional bedeutsamen Vogelzugachse. 

Gemäß der Karte „integriertes Entwicklungskonzept“ liegt der bestehende Solarpark innerhalb 

eines Gebietes mit besonderen Anforderungen an die Erhaltung unzerschnittener 

Verkehrsräume, an die Herstellung natürlicher Bodeneigenschaften auf Kippen des 

Braunkohlebergbaus, an die Erhaltung hoher Grundwasserneubildungsraten und an den 

Abbau vorhandener/Verhütung künftiger Schadstoff-Kontaminationen in gering 

grundwassergeschützten Gebieten. 

Gemäß der Karte „Landschaftspflege, -sanierung und -entwicklung“ liegt der Geltungsbereich 

in einem Gebiet mit potenziell großer Erosionsgefährdung durch Wind, einem Gebiet mit 

klimatisch bedingten Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes und innerhalb einer 

Kippenfläche des Braunkohlebergbaus. 

Gemäß der Karte „Nahbereiche“ liegt der Geltungsbereich im Nahbereich des Oberzentrums 

Hoyerswerda. 

Gemäß der Karte „Raumstruktur“ liegt der bestehende Solarpark im ländlichen Raum. 

Gemäß der Karte „Sorbisches Siedlungsgebiet“ liegt der Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes innerhalb eines sorbischen Siedlungsgebietes. 

Gemäß der Karte „Teilräume mit besonderen Herausforderungen der weiteren Entwicklung“ 

liegt der Geltungsbereich in einem Gebiet mit aktiver Braunkohleförderung und -verarbeitung 

als prägender wirtschaftlicher Basis und demnach in der Bergbaufolgelandschaft Braunkohle. 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Elsterheide (FNP 2010)  

Im Flächennutzungsplan (FNP) werden die planerischen Vorstellungen der Gemeinde für die 

bauliche und sonstige Nutzung innerhalb des Gemeindegebietes festgelegt. Der aktuell 

rechtskräftige Flächennutzungsplan der Gemeinde Elsterheide weist den Geltungsbereich des 

rechtskräftigen Bebauungsplanes als Fläche für Landwirtschaft aus. Da die im Bebauungsplan 

festgelegte Nutzung der Fläche als Solarpark dem entgegensteht, hat der Gemeinderat am 

04.03.2025 die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Somit wird eine 

Übereinstimmung der Planungsebenen Flächennutzungsplan und Bebauungsplan gemäß des 

Entwicklungsgebotes nach § 8 Abs. 3 BauGB erreicht. 

Bebauungsplan 
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Der aktuell rechtskräftige Bebauungsplan weist der Geltungsbereich als Sondergebiet 

„Solarenergie“ aus. Zulässige Nutzungen innerhalb des Sondergebietes sind „die Errichtung 

und der Betrieb von Anlagen […], die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 

Sonnenenergie dienen sowie technische Anlagen, die dieser Nutzung eindeutig nachgeordnet 

sind (technische Nebenanlagen).“  

 

1.3 Methodische Grundlagen 

1.3.1 Beschreibung der technischen Verfahren der Umweltprüfung 

Der Umweltbericht orientiert sich an den inhaltlichen Vorgaben der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4,  

§§ 2a und 4c BauGB. Das Vorgehen im Rahmen der Umweltprüfung beim 

Bebauungsplanverfahren umfasst die folgenden Bearbeitungsschritte: 

 Beachtung fachgesetzlicher Vorgaben und fachlicher Standards  

 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes (Status Quo) sowie 

die Auswertung vorliegender Informationen aus dem Faunistischen Gutachten der 

MEP PLAN GmbH (2025 b)  

 Biotopkartierung mit Kurzbeschreibung der vorkommenden Biotoptypen und die 

Erfassung geschützter Biotope inkl. Liste charakteristischer Arten im Geltungsbereich 

(MEP PLAN GMBH 2025 a) 

 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und geplante Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen (Vermeidung, 

Verringerung, Ausgleich) wenn nötig 

 Auswertung der Quellen sowie Bewertung, Erarbeitung von Empfehlungen und 

Hinweisen zum Planverfahren 
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1.3.2 Erfassung und Bewertung der Biotoptypen, Flora und Fauna 

Die Erfassung der Biotoptypen, Flora und Fauna wurde im Rahmen der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes für die Photovoltaikanlage Spreetal-Elsterheide durchgeführt und in den 

Umweltbericht zur 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elsterheide 

übernommen. 

Die im Geltungsbereich vorkommenden Biotoptypen wurden auf der Grundlage der Biotop- 

und Landnutzungskartierung im Freistaat Sachsen (LFULG 2005) zusammengestellt. Eine 

Erfassung der Biotoptypen erfolgte im Rahmen einer Kartierung vor Ort (MEP PLAN GMBH 

2025 a). 

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgte anhand des Biotopwertes nach der 

„Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen“ 

(SMUL 2009), in der für die Einstufung der Biotoptypen u.a. die Kriterien Natürlichkeit, 

Seltenheit/Gefährdung und zeitlicher Wiederherstellbarkeit einfließen. Die nachfolgende 

Tabelle zeigt die Einteilung des Biotopwerts in die entsprechenden Bedeutungsklassen. 

Tabelle 1-1:  Einstufung der Biotoptypen in Bedeutungsklassen 

Biotopwert Bedeutungsklasse 

0 - 6 geringe Bedeutung 

7 - 12 nachrangige Bedeutung 

13 - 18 mittlere Bedeutung 

19 - 24 hohe Bedeutung 

25 - 30 sehr hohe Bedeutung 

 

Die Erfassung der Fauna konzentrierte sich auf die vom Vorhaben potenziell beeinträchtigten 

Artengruppen der Vögel und Reptilien. Die genauen Erfassungsmethodik und -ergebnisse 

können dem Faunistischen Gutachten entnommen werden (MEP PLAN GMBH 2025 b). 
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2 Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes 

2.1 Gebietsbeschreibung 

Die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes beschränkt sich als Teilfortschreibung inhaltlich 

und räumlich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sondergebiet Solarenergie 

Elsterheide“.  

Der Geltungsbereich befindet sich nordöstlich der Stadt Hoyerswerda in der Gemeinde 

Elsterheide im sächsischen Landkreis Bautzen. Der bestehende Solarpark liegt innerhalb des 

Naturraumes „Oberlausitzer Heideland“ (BFN 2025 a) und am Übergang der Landschaften 

„Heide- und Teichgebiet zwischen Hoyerswerda-Radeburg-Ruhland“ und dem „Oberlausitzer 

Teichland“. Das „Heide- und Teichgebiet zwischen Hoyerswerda-Radeberg-Ruhland“ ist 

geprägt durch ausgedehnte Kiefernwälder, kleine Moore, Bäche und Teiche (BFN 2025 b). 

Das „Oberlausitzer Teichland“ zeichnet sich durch seine zahlreichen Fischteiche, 

Feuchtwiesen, Laubwälder und Moore aus (BFN 2025 c).  

Der Geltungsbereich selbst stellt einen bestehenden Solarpark mit einer Gesamtgröße von 

etwa 15 ha dar. Bestandteil des Solarparks sind die Modultische mit einem Reihenabstand 

von 5 m und die zugehörigen Trafostationen und Zuwegungen. Der Solarpark ist umlaufend 

mit einem Maschendrahtzaun mit oberseitig angebrachten, 3-reihigen Stacheldraht 

eingezäunt. Innerhalb und in den Randbereichen des Solarparks haben sich trockene 

Ruderalfluren etabliert, welche vereinzelt mit Trockenrasen durchzogen sind. An den 

Geltungsbereich angrenzend befinden sich Waldflächen mit den Hauptbaumarten Robinie und 

Kiefer. 

 

2.2 Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter 

2.2.1 Mensch und menschliche Gesundheit 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch werden Indikatoren, wie Lärm und 

Erholungseignung, die Betroffenheit von Wegen und Infrastruktur für die Erholungsnutzung, 

Geräuschemissionen durch angrenzende Straßen, Erschütterungen und Beeinträchtigungen 

durch Licht berücksichtigt. Beeinträchtigungen durch Lärm sind in Bezug auf das Schutzgut 

Mensch besonders relevant, da starke und insbesondere dauerhafte Lärmbelastungen die 

Lebensqualität und die menschliche Gesundheit erheblich belasten können.  

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des geotechnischen Sperrbereichs Innenkippe Spreetal. 

Die Ausweisung des geotechnischen Sperrbereiches erfolgte durch die LMBV in 

Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Oberbergamt aufgrund eines plötzlichen 

Bodenbruchs. Für den Sperrbereich gilt ein strenges Betretungs- und Befahrungsverbot für die 

Öffentlichkeit. Die Betretung des Geländes ist nur für geschultes Fachpersonal zulässig. 

(LMBV 2025) Aus diesem Grund hat der Geltungsbereich keine Bedeutung für die 

Erholungsnutzung oder für die Infrastruktur. 
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2.2.2 Schutzgüter Biotope, Flora und Fauna 

2.2.2.1 Biotope 

Die Erfassung der Biotoptypen innerhalb des Vorhabengebietes inklusive des 10-m-Radius 

erfolgte im März und im Juni 2025 im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes der 

Photovoltaikanlage Spreetal Elsterheide durch die MEP Plan GmbH. Im Rahmen der 

Biotoptypenkartierung wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt 11 Biotoptypen erfasst. 

Darunter befinden sich nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 SächsNatSchG gesetzlich geschützte 

Biotoptypen mit einer Fläche von insgesamt ca. 6,1 ha. Im Zentrum des Untersuchungsgebiets 

steht eine Freiflächen-Photovoltaikanlage, welche ein Großteil des Untersuchungsgebiets 

einnimmt. Um diese Anlage herum, sowie zwischen den einzelnen Modulen befindet sich eine 

Freifläche, die von trockener Ruderalflur dominiert wird und ca. 55% der Gesamtfläche 

einnimmt. Darin liegen, auf insgesamt 12,7% der Gesamtfläche mosaikartig ausgebildete 

Trockenrasenflächen, welche nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 SächsNatSchG 

gesetzlich geschützt sind. Am Rand werden zudem verschiedene strukturarme Forste 

angeschnitten, welche in weiten Teilen von gebietsfremden Gehölzen dominiert werden. Die 

genauen Erfassungsergebnisse zu den Biotopen werden im Bericht „Biotopkartierung 

Photovoltaikanlage Spreetal-Elsterheide“ ausführlich dargestellt (MEP PLAN GMBH 2025 a). 

Für das Schutzgute Biotope hat der Geltungsbereich demnach eine hohe Bedeutung. 

 

2.2.2.2 Flora 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden im Rahmen der Biotopkartierung Vorkommen 

der besonders geschützten Art Sandstrohblume nachgewiesen. 

Für das Schutzgute Flora hat der Geltungsbereich demnach eine mittlere Bedeutung. 

 

2.2.2.3 Fauna 

Die faunistische Erfassung wurde im Jahr 2025 durchgeführt. Die Erfassungsergebnisse sowie 

die erforderlichen Artenschutzmaßnahmen werden im Faunistischen Gutachten ausführlich 

dargestellt (MEP PLAN GMBH 2025 b). Nachfolgend sind die Ergebnisse kurz 

zusammenfassend dargestellt.  

Im Untersuchungsraum wurden insgesamt 38 Vogelarten, darunter 22 Brutvögel und 

16 Nahrungsgäste nachgewiesen. Als Brutvögel mit hervorgehobener Artenschutzrechtlicher 

Bedeutung wurden neben der Art Feldlerche auch die Arten Grauammer und Heidelerche 

innerhalb des Untersuchungsgebietes nachgewiesen. 

Im Rahmen der Fledermauskartierung wurden insgesamt 8 Fledermausarten und 

3 Artengruppen nachgewiesen. 

Im Rahmen der Reptilienkartierungen wurden mehrere Individuen der Art Zauneidechse in den 

Randbereichen der Photovoltaikanlage nachgewiesen. Da Sichtungen von adulten, sowie 

subadulten Tieren erfolgten, wird von einer reproduzierenden Population innerhalb des 

Untersuchungsgebietes ausgegangen. 
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Das Vorkommen von Amphibienarten innerhalb des Vorhabengebiets wurde aufgrund der 

Entfernung und der Lage potenzieller Laichgewässer zum Solarpark ausgeschlossen. 

Im Rahmen der Potenzialabschätzung Insekten wurden während dem Abkeschern der 

festgelegten Transekte 8 besonders geschützte Insektenarten nachgewiesen. Darunter eine 

Art aus der Familie der Libellen, 4 Arten aus der Familie der Schmetterlinge und 3 Arten aus 

der Familie der Schrecken.  

Für das Schutzgute Fauna hat der Geltungsbereich demnach eine hohe Bedeutung. 

 

2.2.3 Boden 

Der Geltungsbereich befindet sich nordöstlich der Stadt Hoyerswerda und ist im aktuellen 

Flächennutzungsplan (2010) als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. Aktuell wird die 

Fläche als Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Gewinnung von Solarenergie genutzt. 

Ursprünglich entstanden die heutigen Böden im nördlichen Sachsen in der Weichselkaltzeit. 

Durch Winderosion entstanden Treibsanddecken, welche durch ihren niedrigen pH-Wert die 

Grundlage für die Entstehung von Podsolen darstellten (LFULG 2025 d). Ende des 19. 

Jahrhunderts begann der systematische Abbau der Braunkohlevorkommen in der Lausitz 

durch Tagebaue, welche zu Zeiten der DDR massiv ausgebaut wurden. Nach der Wende 

wurden die Braunkohletagebaue schrittweise zurückgebaut und rekultiviert. In dieser Zeit kam 

es zu einer maßgeblichen anthropogenen Bodenveränderung auch im Bereich des heutigen 

Solarparks.  Dementsprechend stehen innerhalb des Geltungsbereiches ausschließlich 

Regosole aus kohleführendem Kipplehmsand an (LFULG 2025 d). 

Als junge anthropogen beeinflusste Böden weisen die Regosole im Geltungsbereich eine 

mittlere bis geringe Bodenfruchtbarkeit, ein geringes Wasserspeichervermögen sowie eine 

geringe Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe auf. Zudem sind im Bereich des 

Geltungsbereiches keine Archive der Naturgeschichte bekannt (LFULG 2025 d). 

Die Modultische wurden innerhalb des Solarparks durch Punktfundamente im Boden 

verankert, wodurch maximal 2 % des Geltungsbereiches versiegelt sind. Hinzu kommt die 

Vollversiegelung von maximal 120 m² für die Anlage der technischen Nebenanlagen und die 

Teilversiegelung von maximal 2.000 m² für die Zuwegungen (GEMEINDE ELSTERHEIDE 2010). 

Für das Schutzgute Boden hat der Geltungsbereich demnach eine geringe Bedeutung. 
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2.2.4 Wasser 

Im Plangebiet befinden sich keine nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes festgelegten 

Wasserschutzgebiete. Das Gebiet befindet sich auch nicht in einem Heilquellenschutzgebiet 

nach § 53 Abs. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Zudem ist das außerhalb von 

Überschwemmungsgebieten oder überschwemmungsgefährdeten Gebieten gelegen. 

Innerhalb des bestehenden Solarparks befinden sich keine Oberflächengewässer. Etwa 700 

m nordöstlich des Geltungsbereiches befindet sich der Spreetaler See mit dem zugehörigen 

Überleiter 1. Dabei handelt es sich um eine ehemalige Tagebaugrube, die im Zuge einer 

Rekultivierungsmaßnahme der LMBV geflutet wurde. Etwa einen Kilometer südöstlich des 

Solarparks befindet sich ein weiteres deutlich kleineres Standgewässer. Der Geltungsbereich 

liegt im Haupteinzugsgebiet des Fließgewässers Schwarze Elster. 

Für der Geltungsbereich selbst gibt es keine Informationen zur Grundwasserneubildungsrate, 

angrenzende Bereiche weisen jedoch zum Teil besonders hohe 

Grundwasserneubildungsraten auf. Durch die geringe Versieglung innerhalb des 

Geltungsbereiches kann das Niederschlagswasser vollständig auf der Fläche versickern. Im 

Jahr 2024 betrug der gesamte Jahresniederschlag 594,3 l/m² wobei der niederschlagsreichste 

Monat der Februar und der niederschlagsärmste Monat der Oktober war 

(WETTERKONTOR GMBH 2025). 

Für das Schutzgute Biotope hat der Geltungsbereich demnach eine geringe Bedeutung. 

 

2.2.5 Klima und Luft 

Der Geltungsbereich liegt im kontinental geprägten Übergangsklima der gemäßigten 

Klimazone. Typisch für dieses Klima sind vergleichsweise trockene und warme Sommer, 

sowie kühle bis kalte Winter. Der Jahresniederschlag innerhalb des kontinental geprägten 

Übergangsklimas ist vergleichsweise gering (RPV OBERLAUSITZ-NIEDERSCHLESIEN 2012). Im 

Jahr 2024 lag das Jahresmittel der Temperatur bei 11,6 °C mit eine Maximaltemperatur von 

33,8 °C und einer Minimaltemperatur von -13,9 °C. Der gesamte Jahresniederschlag betrug 

594,3 l/m² wobei der niederschlagsreichste Monat der Februar und der niederschlagsärmste 

Monat der Oktober war. (WETTERKONTOR GMBH 2025) 

Der bestehende Solarpark trägt zur Energiewende bei, indem er Strom aus erneuerbaren 

Quellen bereitstellt. Der Ausbau solcher Anlagen ermöglicht es, fossile Energieträger 

zunehmend zu ersetzen, was die Treibhausgasemissionen senkt und zur Verlangsamung der 

globalen Erwärmung beiträgt. 

Für das Schutzgute Biotope hat der Geltungsbereich demnach eine geringe Bedeutung. 

 

2.2.6 Landschaftsbild  

Als Landschaftsbild wird das gesamte vom Menschen wahrnehmbare Erscheinungsbild der 

Landschaft verstanden und durch die Eigenschaften Vielfalt, Eigenart und Schönheit einer 

Landschaft charakterisiert.  
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Der Geltungsbereich liegt innerhalb eines geotechnischen Sperrbereiches und damit in einem 

für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bereich. Der bestehende Solarpark ist umlaufend 

durch Gehölze von der Umgebung abgeschirmt. Zudem bleibt der Zustand des 

Landschaftsbildes durch die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes unberührt, da es sich 

beim Ist- und Planzustand der Fläche jeweils um einen Solarpark handelt.  

Demnach hat der Geltungsbereich keine Bedeutung für das Schutzgut Landschaftsbild. 

 

2.2.7 Kultur- und Sachgüter 

Da der Geltungsbereich innerhalb eines ehemaligen Tagebaus liegt ist mit keinen Kultur- und 

Sachgütern innerhalb des bestehenden Solarparks zu rechnen.  

 

2.2.8 Schutzgebiete  

Das Vorhabengbiet liegt außerhalb von Schutzgebieten grenzt jedoch an der Süd- und 

Westgrenze direkt an das Vogelschutzgebiet „Bergbaufolgelandschaft bei Hoyerswerda“. 

Dabei handelt es sich um eine „Mosaikartige Bergbaufolgelandschaft bestehend aus 

Tagebauseen mit Flachwasserzonen, Sandtrockenrasen, Sandheiden, vegetationsfreien 

Bereichen, Sukzessions- und Aufforstungsflächen, Ruderalfluren sowie Extensivacker- und 

grünland“ (BFN o.J. d).  

 

2.3 Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung des Plans 

Da es sich beim Geltungsbereich um eine bereits bestehende Photovoltaikanlage innerhalb 

eines rechtskräftigen Bebauungsplangebiets handelt, ist im Rahmen der 14. Änderung des 

Flächennutzungsplans durch die Anpassung der Flächennutzung von „Landwirtschaft“ zu 

„Sondergebiet Photovoltaik“ nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch und menschliche Gesundheit, Arten, Biotope und biologische Vielfalt, Boden und 

Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter sowie Schutzgebiete 

zu rechnen. 

 

3 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich 

Da durch die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elsterheide um eine 

formelle Anpassung handelt sind keine Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum 

Ausgleich notwendig. 
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4 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die CEE PVF ELSTERHEIDE GMBH & CO. KG plant das Repowering einer bestehenden 

Photovoltaikanlage in der Gemeinde Elsterheide im sächsischen Landkreis Bautzen. 

Da im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans im Jahr 2011 keine Anpassung des 

übergeordneten Flächennutzungsplans erfolgte, wird diese nun im Rahmen der ersten 

Änderung des Bebauungsplans gemäß dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB 

nachgeholt. Gegenstand der Änderung ist die Anpassung der Darstellung der Flächennutzung 

im betroffenen Teilbereich von „Landwirtschaft“ zu „Sonderbaufläche Photovoltaik“. Das 

Vorhaben umfasst eine Gesamtfläche von rund 15 Hektar innerhalb des Gemeindegebiets 

Elsterheide. 

Der vorliegende Umweltbericht enthält eine Beschreibung des geplanten Vorhabens sowie 

eine Bewertung seiner voraussichtlichen Auswirkungen auf die Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 

Nr. 7 BauGB. Diese umfassen den Menschen einschließlich seiner Gesundheit, Arten, Biotope 

und die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter 

sowie auf das Orts- und Landschaftsbild.  

Da es sich beim Geltungsbereich um eine bereits bestehende Photovoltaikanlage innerhalb 

eines rechtskräftigen Bebauungsplangebiets handelt, ist im Rahmen der 14. Änderung des 

Flächennutzungsplans durch die Anpassung der Flächennutzung von „Landwirtschaft“ zu 

„Sondergebiet Photovoltaik“ nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch und menschliche Gesundheit, Arten, Biotope und biologische Vielfalt, Boden und 

Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter sowie Schutzgebiete 

zu rechnen. 
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5 Quellenverzeichnis 

Gesetze und Richtlinien 
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6 Anhang 

6.1 Karte 1 – Übersichtskarte 

6.2 Karte 2 – Übersichtskarte FNP 

6.3 Karte 3 – Biotopkartierung 
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14. Änderung Flächennutzungsplan 
Gemeinde Elsterheide
Umweltbericht

(Stand: 24.07.2025)

Karte 3: Biotopkartierung 2025
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 01.07.230 - Robinienforst

 01.07.240 - Sonstiger Laubholzforst
nichtheimischer Baumarten

 01.08.100 - Kiefernforst

07.03.100 - Ruderalflur trockenwarmer
Standorte (§)

 07.03.100 - Ruderalflur trockenwarmer
Standorte

 07.03.200 - Ruderalflur frischer bis feuchter
Standorte

08.05.120 - Silbergrasrasen §

08.05.130 - Sonstiger Sand- und
Silikatmagerrasen §

 09.07.130 - Sonstiger unbefestigter
Weg/Fläche, Schotterrasen

 11.02.452 - Sonstige Versorgungsanlage

 11.04.130 - Befestigter Wirtschaftsweg

(§) - Biotopkomplex  mit (20-) 30 % Freiflächen-
Photovoltaikanlagen (11.02.451), 5 %
Silbergrasrasen (08.05.120, §) und (5-) 10 %
sonstigen Sand- und Silikatmagerrasen
(08.05.130, §)

§ - geschütztes Biotop

KBS: ETRS 1989 UTM Zone 33NTransverse Mercator
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